
Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte des Jugendbeauftragten der Stadt 

Wittstock/Dosse 

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 

§ 18a Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen 

(1) Die Gemeinde sichert Kindern und Jugendlichen in allen sie berührenden 

Gemeindeangelegenheiten Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte. 

(2) Die Hauptsatzung bestimmt, welche Formen zur eigenständigen Mitwirkung von Kindern und 

Jugendlichen in der Gemeinde geschaffen werden. Kinder und Jugendliche sind an der Entwicklung der 

Formen angemessen zu beteiligen. 

(3) Die Gemeindevertretung kann einen Beauftragten für Angelegenheiten von Kindern und 

Jugendlichen benennen. Für den Beauftragten gilt § 18 Absatz 3 entsprechend. 

(4) Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und 

Jugendlichen berühren, soll die Gemeinde in geeigneter Weise vermerken, wie sie die Beteiligung nach 

Absatz 1 durchgeführt hat. 

 

§ 18 Gleichberechtigung von Frau und Mann 

(3) Den Gleichstellungsbeauftragten ist Gelegenheit zu geben, zu Maßnahmen und Beschlüssen, die 

Auswirkung auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben, Stellung zu nehmen. Sind sie anderer 

Auffassung als der hauptamtliche Bürgermeister, haben sie das Recht, sich an die Gemeindevertretung 

oder deren Ausschüsse zu wenden. Das Nähere kann die Hauptsatzung regeln. 

 

Hauptsatzung der Stadt Wittstock/Dosse: 

§ 4 Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf) und Beteiligung- und Mitwirkung von 

Kindern und Jugendlichen (§ 18a BbgKVerf) 

(1) Neben Einwohneranträgen (§ 14 BbgKVerf), Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden (§ 15 

BbgKVerf) beteiligt die Stadt Wittstock/Dosse ihre betroffenen Einwohner in wichtigen 

Gemeindeangelegenheiten förmlich mit folgenden Mitteln: 

1. Einwohnerfragestunden der Stadtverordnetenversammlung, 

2. Einwohnerversammlungen und 

3. Einwohnerbefragungen. 

(2) Die in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Formen sind auch für die Mitwirkung von Kindern und 

Jugendlichen offen. Darüber hinaus erfolgt die Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und 

Jugendlichen in sie berührenden Gemeindeangelegenheiten mit folgenden Mitteln: 



1. Benennung eines Beauftragten für die Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen, 

2. das aufsuchende direkte Gespräch und 

3. durch offene Beteiligung oder projektbezogen durch situative Beteiligung in den Formen 

a) Diskussionsrunde, 

b) Workshop und 

c) Kinder- und Jugendkonferenz. 

(3) Die Einzelheiten der in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und in Abs. 2 Nr. 1 bis 3 genannten Beteiligungs- und 

Mitwirkungsformen werden in einer Satzung über die Einzelheiten der förmlichen Einwohnerbeteiligung 

und die Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Wittstock/Dosse näher 

geregelt. 

(4) Unmittelbar geltende Vorschriften des Landes- oder Bundesrechts, die die förmliche 

Einwohnerbeteiligung regeln, bleiben unberührt. 

§ 5 Beauftragter für die Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen (§ 18a BbgKVerf) 

(1) Dem Beauftragten für die Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen ist Gelegenheit zu geben, 

zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Kinder und Jugendliche berühren, Stellung zu nehmen. Weicht 

seine Auffassung von der des Bürgermeisters ab, hat er das Recht, sich an die 

Stadtverordnetenversammlung oder ihre Ausschüsse zu wenden. 

(2) Der Beauftragte für die Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen nimmt das Recht wahr, 

indem er sich an den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung oder des Ausschusses wendet 

und den abweichenden Standpunkt schriftlich darlegt. Der Vorsitzende unterrichtet die 

Stadtverordnetenversammlung oder den Ausschuss hierüber in geeigneter Weise und kann dem 

Beauftragten für die Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen Gelegenheit geben, den 

abweichenden Standpunkt in der nächsten Sitzung persönlich vorzutragen. 

(3) Der Beauftragte für die Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen ist durch die 

Stadtverordnetenversammlung auf Vorschlag des Bürgermeisters durch Abstimmung zu benennen. 

 

Einwohnerbeteiligungssatzung der Stadt Wittstock/Dosse: 

§ 2 Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung 

(1) In öffentlichen Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung sind alle Personen, die in der Stadt 

Wittstock/Dosse ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben (Einwohner),berechtigt, 

kurze mündliche Fragen zu Beratungsgegenständen dieser Sitzung oder anderen 

Gemeindeangelegenheiten an die Stadtverordnetenversammlung oder den Bürgermeister zu stellen 

sowie Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten (Einwohnerfragestunde). Die Einwohnerfragestunde 

soll 30 Minuten nicht überschreiten. 



(2) Jeder Einwohner kann sich im Regelfall zu bis zu drei unterschiedlichen Themen zu Wort melden. 

Nach Erteilung des Wortes erhebt er sich von seinem Platz, stellt sich kurz vor und nennt seine 

Wohnanschrift. Die Wortmeldungen sollen drei Minuten nicht überschreiten. 

(3) Zu jeder Frage ist eine Nachfrage zulässig. 

(4) Kann eine Frage nicht in der Sitzung mündlich beantwortet werden, ist eine schriftliche Antwort 

zugelassen. 

§ 5 Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen 

Die Einzelheiten der in § 4 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 der Hauptsatzung genannten Beteiligungs- und 
Mitwirkungsformen von Kindern und Jugendlichen werden, soweit erforderlich, noch im 
Zusammenwirken mit den Kindern und Jugendlichen erarbeitet. 
 

Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wittstock/Dosse: 

§ 5 Einwohnerfragestunde; Anhörung von Betroffenen und Sachverständigen 

(1) Die nach § 4 der Hauptsatzung der Stadt Wittstock/Dosse und der Einwohnerbeteiligungssatzung 

der Stadt Wittstock/Dosse durchzuführende Einwohnerfragestunde findet zu Beginn des öffentlichen 

Teils der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung statt. Dies gilt nicht für Sitzungen, in denen nur 

nichtöffentlich zu behandelnde Gegenstände vorgesehen sind. 

(2) Beschließt die Stadtverordnetenversammlung zu einzelnen Tagesordnungspunkten zum 

Gegenstand der Beratung Betroffene oder Sachverständige zu hören, ist die Anhörung zu beenden, 

bevor Beratung und Abstimmung über den Gegenstand beginnen. 
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